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Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergeb-
nisses findet am Dienstag, dem 17. September 2019 um 16:00 Uhr 
im Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung, Gemeindeallee 
45 in 03172 Schenkendöbern statt.
Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher 
Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Die Wahlleiterin 
ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem 
Sitzungsraum zu verweisen (§ 4 Abs. 1 Brandenburgische Kommu-
nalverordnung).

Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer der Wahlleite-
rin mindestens zwei weitere Mitglieder anwesend sind (§ 16 Abs. 3 
Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz).

Schenkendöbern, den 04.09.2019

gez. Monika Otto
Wahlleiterin

II. Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Schenkendöbern
Die Wahlleiterin

Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters am 01. September 2019

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 03.09.2019 folgendes Wahlergebnis festgestellt:
1. die Zahl der wahlberechtigten Personen:   3.168

die Zahl der Wähler:   2.354
die Zahl der ungültigen Stimmen:   28
die Zahl der gültigen Stimmen:   2.326

2. Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Vorname Familienname Stimmenzahl
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands Steffen Krautz 652

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Vorname Familienname Stimmenzahl
16 Wählergruppe Feuerwehr Ralph Homeister 796

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Vorname Familienname Stimmenzahl
17 Einzelwahlvorschlag Schulze-Luck Maik Schulze-Luck 160

Wahlvorschlag Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers Vorname Familienname Stimmenzahl
18 Einzelwahlvorschlag Stahlberg Andreas Stahlberg 718

3. Der Wahlausschuss stellte fest, dass kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl von 1.164 erhalten hat.
Für die Stichwahl am 15. September 2019 sind nachstehende Bewerber zugelassen:

1.

Vor- und Familienname Name des Wahlvorschlagsträgers Stimmenzahl
Ralph Homeister Wählergruppe Feuerwehr 796

2.

Vor- und Familienname Name des Wahlvorschlagsträgers Stimmenzahl
Andreas Stahlberg Einzelwahlvorschlag Stahlberg 718

Schenkendöbern, den 04.09.2019

gez. Monika Otto
Wahlleiterin

__________________________________________________________________________________________________________

Bekanntmachung über die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergebnisses  
für die Stichwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters am 15. September 2019


